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RS OGH 1964/9/29 8Ob260/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.1964

Norm

EO §382 Z7 II7

Rechtssatz

Hat die Drittschuldnerin der Beklagten Namensaktien verkauft (eine beschränkte Gattungsschuld) und hat die Beklagte

ihrerseits die an sie verkauften Aktien an die Klägerin weiterveräußert, dann wäre ein Drittverbot nach § 382 Z 7 EO an

sich möglich (vgl Neumann-Lichtblau, Kommentar zur Exekutionsordnung 3. Auflage S 1199).
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